
 

Antrag auf Fahrberechtigung 

 

Bitte an die Verkehrsleitung der FGK weiterleiten! 

Stufe 1 (Vorfeld Allgemeine Luftfahrt) 

Stufe 2 (Vorfeld Verkehrs- und Allgemeine Luftfahrt)  

Stufe 3 (keine Einschränkung, umfasst Stufen 1 + 2)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Voraussetzungen für die Erteilung der Fahrberechtigung : 

- Berechtigung zum Betreten des Vorfeldes (FGK-Flughafenausweis erforderlich). 
- Besitz der amtlichen Fahrererlaubnis Klasse B. 
- Die Rollfeldführerscheinausbildung kann nur erfolgen, wenn ein Vorfeldführerschein vorhanden ist. 
 
Die FGK garantiert nicht für den Erfolg der Ausbildung (kein Werkvertrag). Für die Antragstellerin/ den Antragsteller besteht 

Versicherungsschutz im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung der FGK. Im Übrigen richtet sich die Haftung der Vertragsparteien 
nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Antragstellerin/ der Antragsteller verpflichtet sich, den Anweisungen der Ausbilderin/ des 
Ausbilders bei der Schulungsmaßnahme Folge zu leisten. 
 

 
 

 

 

Teilnehmer/ -innen: 
Name, Vorname 

Wunschtermin  
(für Ausbildung) 

Flughafen-Ausweis-Nr. 
(falls vorhanden) oder  
Personalausweis-Nr. 

Führerschein-Nr. 

    

    

    

    

    

    

    

    

Antragssteller/ -in 
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Telefax-Nr. 

 

E-Mail-Adresse 

 

Telefon-Nr. 

 

Rechnungsanschrift (Firma bzw. FGK Abteilung) 

 

Straße und Hausnummer 

 

Postleitzahl, Ort 

 

Datum, Unterschrift des Antragstellers/ der Antragstellerin (leserlich): 

Firma (falls zutreffend) 

 

Genehmigung durch Verkehrsleitung 

 

Sachbearbeiter/ -in (Name, Datum, Unterschrift) 

 

Für interne Bearbeitung - FGK 

Hinweis zum Datenschutz: 

Es gelten die Bestimmungen des Bundes-/Hessischen Datenschutzgesetzes. Die Daten werden nur zur Erfassung im EDV-System der FGK benötigt und sind für Dritte 

unzugänglich. 

Verkehrsleitung (VvD) Telefon-Nr. 05674/ 2153-170 


